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 Veröffentlicht am 22.12.1988

Index

23/04 Exekutionsordnung

Norm

EO §7 Abs3;

Rechtssatz

In einem Antrag auf Aufhebung der Bestätigung der Vollstreckbarkeit oder im Rahmen der Bekämpfung eines

Rückstandsausweises kann die Rechtswidrigkeit des Titelbescheides nicht geltend gemacht werden.
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